
§ 15 FAO wird wie folgt neu gefasst:  

 

1. § 15 Abs. 1 FAO wird wie folgt neu gefasst:  

 

Wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, muss kalenderjährlich auf diesem Gebiet 

wissenschaftlich publizieren oder an fachspezifischen der Aus- oder Fortbildung dienenden 

Veranstaltungen hörend oder dozierend teilnehmen. Die hörende Teilnahme setzt eine 

anwaltsorientierte oder interdisziplinäre Veranstaltung voraus.  

 

2. § 15 Abs. 2 FAO wird wie folgt neu gefasst:  

 

Bei Fortbildungsveranstaltungen, die nicht in Präsenzform durchgeführte werden, müssen die 

Möglichkeiten der Interaktion des Referenten mit den Teilnehmern sowie der Teilnehmer 

untereinander während der Dauer der Fortbildungsveranstaltung sichergestellt sein und der 

Nachweis der durchgängigen Teilnahme erbracht werden.  


